
1. Änderung zur Friedhofsordnung vorn 09.11.2016

Gemäß Artikel 25 Absatz 3 Nummer 4 der Verfassung der Evangelisch-Lutherischen Kirche 
in Norddeutschland erlässt der Kirchengemeinderat die nachstehende zu veröffentlichende 
1. Änderung zur Friedhofsordnung vom 09.11.2016 für die
Friedhöfe der örtlichen Kirchen zu Woosten, Groß Poserin, Unter Brüz, Kuppentin und 
Plauerhagen / Kirchengemeinde Woosten-Kuppentin, Dieser Beschluss bedarf der 
kirchenaufsichtlichen Genehmigung gemäß Artikel 26 Absatz 1 Nummer 1 der Verfassung 
der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland.

Geändert wird: § 12 Ruhezeit

(1) Die allgemeine Ruhezeit für Särge und Urnen beträgt 25 Jahre.

Geändert wird: § 18 Wahlgrabstätten

(l) Wahlgrabstätten sind Grabstätten, an denen das Nutzungsrecht auf Wunsch einzeln 
(Einzelgräber) oder zu mehreren nebeneinander (Familiengräber) für eine 
Nutzungszeit von 25 Jahren vergeben wird.

(4) Wird bei späteren Beisetzungen die Nutzungszeit durch die Ruhezeit von 25 Jahren 
überschritten, so ist vor der Beisetzung das Nutzungsrecht mindestens bis zum Ablauf 
der Ruhezeit für sämtliche Grabbreiten zu verlängern.

Geändert wird: § 19 Rasengrabstätte

(3) Die Ersteinrichtung (Beseitigung des Hügels) und Raseneinsaat erfolgt in der Regel 
spätestens bis zum neunten Monat nach der Beisetzung und wird vom Nutzungsberechtigten 
selbst vorgenommen.

(1) Diese 1. Änderung der Friedhofsordnung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft. Sie kann jederzeit ergänzt und abgeändert werden.

(2) Mit Inkrafttreten dieser 1. Änderung behalten die nicht geänderten Bestimmungen der 
gültigen Friedhofsordnung vom 09.11.2016 ihre Rechtskraft.

§1
Inhalt der Änderung

§2
Inkrafttreten

Der Kirchengemeinderat der Kirchen

(Unterschrift) A. Zschiirmer

Vorsitzendes oder stellvertretendes 
vorsitzendes Mitglied des Kirchenge
meinderates

weiteres Mitglied des Kirchenge
meinderates

Der Beschluss über die 1. Änderung wurde vom Evangelisch-Lutherischen 

Kirchenkreis Mecklenburg genehmigt am 02.07.2020.


